
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 7 - Interner Service 
 

Vorlage Nr. 411/09 
 
 

Betreff: 
 

Vereidigung und Amtseinführung der Bürgermeisterin 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine  Berichterstattung

durch: 
Herrn Willems 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
01 Politische Gremien 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 411/09 
 
 
Frau Dr. Angelika Kordfelder wurde bei der Kommunalwahl am 30. August 2009 
zur Bürgermeisterin der Stadt Rheine wiedergewählt. Sie hat am 04.09.2009 die 
Annahme der Wahl gem. § 36 Abs. 1 in Verbindung mit § 46 b KWahlG erklärt.  
 
Das Beamtenverhältnis der direkt gewählten Bürgermeisterin wird mit dem Tag 
der Annahme der Wahl, frühestens mit Beginn der Wahlzeit des Rates (21. Okto-
ber 2009), fortgesetzt (Amtsantritt) und bedarf gem. § 195 Abs. 3 LBG keiner 
Ernennung. 
 
Gem. § 65 Abs. 3 GO wird die Bürgermeisterin vom Altersvorsitzenden in einer 
Sitzung des Rates vereidigt und in ihr Amt eingeführt. Die Vereidigung erfolgt 
gem. § 46 Abs. 1 LBG NW nach folgendem Wortlaut: 
 

"Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und 
Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. 
So wahr mir Gott helfe." 

 
Der Eid kann auch ohne den Zusatz "So wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 
 
 


